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Kundmachung 

 
über die Berufung von Geschworenen und Schöffen 

für die Jahre 2027 und 2028 
Auflage des Verzeichnisses 

 
 
Am 29.05.2026 wurde  gem. § 5 Abs. 1 des Geschworenen- und Schöffengesetzes 1990, BGBl Nr 
256/1990 idgF., 0,05% der in der Wählerevidenz enthaltenen Personen durch ein Zufallsverfahren 
im Gemeindeamt Thüringerberg ermittelt. 
 
Die so ermittelte Liste der durch ein Zufallsverfahren ausgelosten Personen liegt nunmehr in der 
Zeit vom 29. Mai 2026 bis 12. Juni 2026 im hiesigen Gemeindeamt während der Amtsstunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf. 
 
Jedermann/Jederfrau kann innerhalb dieser Zeit wegen der Eintragung von Personen, welche die 
persönlichen Voraussetzungen für das Amt eines Geschworenen oder Schöffen (§§ 1 bis 3) nicht 
erfüllen, schriftlich oder mündlich Einspruch erheben. Die eingetragenen Personen können 
überdies in gleicher Weise einen Befreiungsantrag (§ 4) stellen 
 

 
Der Bürgermeister 

 
 
 
Ing. Wilhelm Müller 
Dieses Dokument ist elektronisch unterschrieben. 
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